
28  NUMMER 5 MITTWOCH, 8. JANUAR 2020
 

RN-Extra: Sternsinger | Amtsblatt

30 Sternsinger ziehen durch das Nordries
Von der St. Ulrich und Stephanus Kirche Ehingen
am Ries hat Pater Paulose Kalapurackal 30 Sternsin-
ger entsandt. Die teilten sich in fünf Gruppen auf,

um den Segen in die Häuser der Ehinger, Niederho-
fer, Breitenloher und Erlbacher Familien zu brin-
gen. Foto: Matthias Bühler

„Frieden im Libanon und weltweit“ ist das Motto
der Sternsingeraktion 2020 gewesen. Dafür sammel-
ten acht Gruppen mit Begleitern in Maihingen am

Dreikönigstag 3663 Euro. Gut vorbereitet vom
Sternsinger-Team brachten sie den Segen in viele
Häuser. Foto: Elisabeth Koukol

Maihinger Sternsinger sammeln 3663 Euro

In diesem Jahr haben sich elf Kinder im Pfarrhaus in
Hochaltingen versammelt, um als Sternsinger durch
das Dorf zu ziehen und um Geld zu sammeln, unter

anderem für den Libanon. Bei der Aktion in Hochal-
tingen kamen 1400 Euro zusammen.

Foto: Fabian Hotter

Sternsinger klingeln in Hochaltingen

Segen in Megesheim verbreitet
Die Ministranten aus Megesheim waren als Sternsin-
ger im Dorf unterwegs und haben ihren Segen an die
Haustüren geschrieben. Die Spenden kommen in

diesem Jahr Projekten im Schwerpunktland Libanon
zu Gute, wo viele Menschen auf der Flucht vor Krieg
und Gewalt Schutz suchen. Foto: Ulrich Lechner

16 Sternsinger aus der Pfarrei St. Andreas sind losge-
zogen, um den Segen in die Häuser von Hainsfarth,
Wornfeld, Steinhart und Auhausen zu bringen. Sie

konnten einen Rekordspendenbetrag in Höhe von
3501,50 Euro sammeln, der für Kinderhilfsprojekte
verwendet wird. Foto: Antje Fackler

16 Sternsinger gehen durch Hainsfarth

Kaplan Schmid hat am 6. Januar die Sternsinger der
Christkönigskirche Fessenheim entsandt. Die 14
Kinder trugen den Segen in die Häuser von Fessen-

heim, Holzkirchen, Alerheim, Rudelstetten, Bühl
und Muttenau. Dabei wurde ein Betrag in Höhe von
1557,40 Euro gesammelt. Foto:Tanja Frisch

Sternsinger ziehen in Fessenheim von Haus zu Haus
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Gemeinde Reimlingen
Amtliche Bekanntmachung
2. Änderung des Bebauungs-

plans „Am Fleckle“ der Gemeinde
Reimlingen; Bekanntmachung und
Eintritt der Rechtskraft nach § 10
Abs. 3 Satz 4 BauGB

Die Gemeinde Reimlingen hat
mit Beschluss des Gemeinderates
vom 19.12.2019 die 2. Änderung des
Bebauungsplans für das Gebiet „Am
Fleckle“, Gemarkung Reimlingen,
in der Fassung vom 19.12.2019 ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen. Dieser Beschluss wird
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Mit
dieser Bekanntmachung tritt der

Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan mit Begrün-
dung und zusammenfassender Er-
klärung liegt ab Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung bei der
Verwaltungsgemeinschaft Ries,
Beuthener Str. 6, 86720 Nördlingen
(Zi.-Nr. 13) sowie bei der Gemeinde
Reimlingen während den üblichen
Dienstzeiten aus und kann dort ein-
gesehen werden; über den Inhalt
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Außerdem können die Bekannt-
machung sowie die Planunterlagen
gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB
i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB online unter
www.vgries.de abgerufen werden.

Auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung
von Vorschriften sowie auf die
Rechtsfolgen wird hingewiesen.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden
demnach unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens und Formvorschriften,

2.c eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind; der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen.

Dies gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB
beachtlich sind.

Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

Reimlingen, den 08.01.2020
Gemeinde Reimlingen

Leberle, 1. Bürgermeister
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Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein mit den Mitgliedsgemein-
den Markt Wallerstein, Gemeinde
Maihingen und Gemeinde Marktof-
fingen

Bekanntmachung über das Wi-
derspruchsrecht von Wahlberech-
tigten hinsichtlich der Weitergabe
ihrer Daten

Die Meldebehörde der Verwal-
tungsgemeinschaft Wallerstein mit
den Mitgliedsgemeinden Markt
Wallerstein, Gemeinde Maihingen
und Gemeinde Marktoffingen weist
durch öffentliche Bekanntmachung

auf das Widerspruchsrecht der Ein-
wohner gem. § 50 Abs. 5 Bundes-
meldegesetz (BMG) zu Melderegis-
terauskünften in besonderen Fällen
gem. § 50 Abs. 1 bis 3 BMG hin.

Auszug § 50 BMG
(1) Die Meldebehörde darf Par-

teien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im
Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene in den sechs der
Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten Auskunft aus dem
Melderegister über die in § 44 Ab-
satz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Da-
ten von Gruppen von Wahlberech-
tigten erteilen, soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter be-
stimmend ist. Die Geburtsdaten der
Wahlberechtigten dürfen dabei
nicht mitgeteilt werden. Die Person
oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die
Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie
spätestens einen Monat nach der
Wahl oder Abstimmung zu löschen
oder zu vernichten.

Die Betroffenen haben das Recht,

der Weitergabe dieser Daten durch
die Einrichtung einer Übermitt-
lungssperre zu widersprechen. Wer
bereits früher einer entsprechenden
Übermittlung widersprochen hat,
braucht nicht erneut zu widerspre-
chen; die Übermittlungssperre
bleibt bis zu einem schriftlichen Wi-
derruf gespeichert. Wahlberechtig-
te, die ab sofort von diesem Recht
Gebrauch machen möchten, können
sich dazu mit uns schriftlich oder
auch persönlich wie folgt in Verbin-
dung setzen:

Anschrift Gemeinde: VG Waller-
stein, Weinstraße 19, 86757 Waller-
stein

Zimmer: Nr. 1 (Bürgerbüro)
Telefon: 09081/27600
E-Mail: info@vg-wallerstein.de
Öffnungszeiten: Montag - Frei-

tag
von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr und

Donnerstag von 14.00 Uhr - 18.00
Uhr

Verwaltungsgemeinschaft
Wallerstein

i. A. Bosch


